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Senatsverwaltung für Finanzen 

 

 

 

 

Herrn Abgeordneten Sebastian Schlüsselburg und 

Herrn Abgeordneten Steffen Zillich (LINKE) 

über 

die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin 

 

über Senatskanzlei - G Sen – 

 

 

A n t w o r t 

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/17762 

vom 08.01.2024 

über Zinsausgaben des Landes bei periodengerechter Verbuchung der Agien? 

 

 

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:  

 

1. Auf welche Summe belaufen sich die in 2023 entstandenen Agien und Disagien aus dem Verkauf von 

Staatsanleihen? 

Zu 1.: Für das Haushaltsjahr 2023 wurden bis zum 31.12.2023 durch das Land Berlin Anleihen 

im Volumen von insgesamt 4.375 Mio. € begeben. Vom gesamten Emissionsvolumen wurden 

3.075 Mio. € unter pari begeben, wofür im Kapitel 2902 Titel 575 04 Auszahlungsabgelder 

(Disagien) in Höhe von 24,46 Mio. € verbucht wurden. Anleihen im Volumen von 1.300 Mio. € 

wurden über pari begeben. Hierbei sind Aufgelder (Agien) in Höhe von 5,60 Mio. € generiert 

worden, die von den o. g. Ausgaben abgesetzt wurden.  

Insgesamt sind demnach für die bis zum 31.12.2023 für das Haushaltsjahr 2023 emittierten 

Anleihen im o. g. Haushaltstitel Ausgaben in Höhe von 18,86 Mio. € netto entstanden. 

2. Wie hoch sind nach Schätzung des Senats die Zinskosten im Landeshaushalt für das Jahr 2023? 



 

  

Zu 2.: Die Zinsausgaben (vorläufiges Ergebnis Obergruppe 57 per 31.12.2023: Kapitel 2902 

Titel 575 00 – Zinsen für sonstige Kreditmarktmittel und Titel 575 04 – Auszahlungsabgelder) 

lagen in 2023 bei rund 735,36 Mio. €. 

3. Wie hoch wären nach Schätzung des Senats die Zinskosten im Landeshaushalt für das Jahr 2023, wenn alle 

Disagien periodengerecht über die Laufzeit der Anleihen und nicht im Entstehungsjahr verbucht würden (vgl. 

www.bundesfinanzministerium.de /Content /DE/Downloads/Ministerium/Wissenschaftlicher-

Beirat/Gutachten/schuldenmanagement-des-bundes.pdf?__blob=publicationFile&v=5)?“ 

Zu 3.: Sofern die in 2023 im Zusammenhang mit der Emission von Anleihen des Landes 

entstandenen Agien und Disagien in Höhe von 18,857 Mio. € periodengerecht auf die 

Laufzeiten der Anleihen verteilt würden, wären dem Jahr 2023 Auszahlungsabgelder in Höhe 

von rund 2,92 Mio. € zuzurechnen. Dementsprechend wären die übrigen Ausgaben von rund 

15,94 Mio. € auf die Folgejahre zu übertragen.  

Die Zinsausgaben (Obergruppe 57) lägen in diesem Fall in 2023 bei rund 719,42 Mio. €. 

Berlin, den 15. Januar 2024 

In Vertretung 

Wolfgang Schyrocki 

Senatsverwaltung für Finanzen 


